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Infektions- und Arbeitsschutz in den Schulen in Brandenburg im Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19 (Ergänzung zum Hygieneplan)  

1. Allgemeines  

Sicherheit und Gesundheit in der Schule  

Verantwortlich fu ̈r die Sicherheit und Gesundheit der Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler, Lehrkra ̈fte sowie des 
nichtpa ̈dagogischen Personals in o ̈ffentlichen Schulen sind zum einen der Schulsachkostentra ̈ger, zum 
anderen der Schulhoheitstra ̈ger, der diese Aufgabe auf die Schulleiterin bzw. den Schulleiter delegiert 
hat.  

Schulen mu ̈ssen gema ̈ß § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) u ̈ber einen Hygieneplan verfu ̈- 
gen. Hinweise und Empfehlungen zur Festlegung eines Hygieneplans gibt der Rahmenhygieneplan ge- 
ma ̈ß § 36 IfSG fu ̈r Schulen, Stand: April 2008.  

Die vorliegenden Bestimmungen und Empfehlungen stellen in der derzeitigen pandemischen COVID-19 
Situation eine Erga ̈nzung zum Rahmenhygieneplan dar. Sie gelten fu ̈r den Regelbetrieb und dienen den 
Gesundheitsa ̈mtern und den Schulleitungen als Orientierungsmaßstab fu ̈r die konkreten Hygienepla ̈ne 
in den jeweiligen Einrichtungen.  

Zielstellung  

Mit dem Ziel der Erreichung eines gro ̈ßtmo ̈glichen Schutzes der Bescha ̈ftigten wie der Schu ̈lerinnen 
und Schu ̈ler in den o ̈ffentlichen Schulen und den Schulen in freier Tra ̈gerschaft im Land Brandenburg 
vor Ansteckung mit dem Corona-Virus wa ̈hrend der Wiederaufnahme des Schulbetriebs werden vom 
zusta ̈n- digen Ministerium fu ̈r Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) 
besondere Hy- gienestandards und Maßnahmen des Arbeitsschutzes fu ̈r den Zeitraum der Corona-
Epidemie festgelegt. Diese sind in den Schulen eigenverantwortlich umzusetzen. Bestehende 
Anforderungen aus schulischen Hygienepla ̈nen und aus dem staatlichem Arbeitsschutzrecht bzw. dem 
Unfallversicherungsrecht bleiben unberu ̈hrt.  

Verantwortung  

Der Schulsachkostentra ̈ger ist verantwortlich fu ̈r die sichere Gestaltung und Unterhaltung der Schulge- 
ba ̈ude, der schulischen Freifla ̈chen, der Einrichtungen sowie der Lern- und Lehrmittel. Er ist zudem ver- 
antwortlich fu ̈r die Sicherheit und Gesundheit seiner Bescha ̈ftigten, wie Schulverwaltungspersonal und 
Hausmeisterinnen bzw. Hausmeister, sowie der Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler.  

Die Schulleiterin/der Schulleiter ist verantwortlich fu ̈r die Umsetzung der Schulvorschriften und fu ̈r die 
Sicherheit und Gesundheit der Bescha ̈ftigten des Schulhoheitstra ̈gers, also vor allem der Lehrkra ̈fte, so- 
wie der Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler. Somit nehmen in o ̈ffentlichen Schulen zwei Arbeitgeber bzw. Dienst- 
herrn die Verantwortung fu ̈r Sicherheit und Gesundheit wahr. Bei Schulen in freier Tra ̈gerschaft liegt die 
alleinige Verantwortung beim Schultra ̈ger.  

Die unter den nachfolgenden Punkten aufgefu ̈hrten Mindestanforderungen zum Infektionsschutz vor 
dem Coronavirus sollen beru ̈cksichtigt werden. Wenn diese Mindestanforderungen aufgrund der 
ra ̈umlichen und ausstattungsseitigen Situation vor Ort nicht vollumfa ̈nglich umsetzbar sind, mu ̈ssen 
Abweichungen mit einrichtungsbezogenen Modifikationen im Sinne der Empfehlungen des 
Hygieneplanes festgelegt werden. Weitere einrichtungsspezifische Maßnahmen sind vom Schultra ̈ger 



und der Schulleiterin/dem Schulleiter im Rahmen der Aktualisierung der Gefa ̈hrdungsbeurteilung zu 
ermitteln und umzusetzen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass fu ̈r Risikogruppen und 
Schwangere bzw. Stillende die gesetzli- chen Schutzmaßnahmen bzw. die Vorgaben aus der 
Gefährdungsbeurteilung Berücksichtigung finden.  

Unterstützung  

Als Ansprechpartner stehen das landeseigene Kompetenzzentrum fu ̈r Sicherheit und Gesundheit (KSG) 
und der AMD TÜV Rheinland zur Verfu ̈gung. Die Fachkra ̈fte fu ̈r Arbeitssicherheit des KSG beraten vor 
allem in sicherheitstechnischen, die Betriebsa ̈rzte und Arbeitspsychologen des AMD TÜV Rheinland in 
arbeitsmedizinischen Fragen und in Fragen der Gesundheitsfo ̈rderung. Der gesetzliche Unfallversiche- 
rungstra ̈ger fu ̈r Tarifbescha ̈ftigte im o ̈ffentlichen Dienst und Kinder in Schulen, die Unfallkasse Branden- 
burg, steht ebenfalls in Fragen der Pra ̈vention als Ansprechpartner bereit.  

Muster u.a. fu ̈r den Hygieneplan SARS-CoV-2/COVID-19, die Gefa ̈hrdungsbeurteilung SARS-CoV-
2/CO- VID-19, die Betriebsanweisung SARS-CoV-2/COVID-19 und weitere fu ̈r die Unterstu ̈tzung der 
Arbeit wichtige Infomaterialien hat die Arbeitsstelle „Arbeitssicherheit und Gesundheit“ beim StSchA 
Cottbus auf dem Bildungsserver hinterlegt (https://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/schule/schulen-in-berlin- brandenburg/as).  

2. Infektionsschutz  

Meldepflicht  

Aufgrund der Corona-Virus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes 
ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fa ̈llen in Schulen dem 
Ge- sundheitsamt zu melden.  

Erga ̈nzung des Rahmenhygieneplans  

Alle Schulen verfu ̈gen nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) u ̈ber einen schulischen Hy- 
gieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch 
ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler und alle an Schule Beteiligten 
beizutragen.  

Der vorliegenden Bestimmungen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 
dienen als Erga ̈nzung zum Hygieneplan*, der allen Schulen des Landes zur Verfu ̈gung gestellt wurde. 
Die Schul- leiterin/der Schulleiter sowie Pa ̈dagoginnen und Pa ̈dagogen gehen dabei mit gutem Beispiel 
voran und sorgen zugleich dafu ̈r, dass die Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler die Hygienehinweise ernst 
nehmen und um- setzen.  

Alle Bescha ̈ftigten der Schulen, die Schultra ̈ger, alle Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler sowie alle weiteren 
regel- ma ̈ßig an den Schulen arbeitenden Personen sind daru ̈ber hinaus gehalten, sorgfa ̈ltig die 
Hygienehin- weise der Gesundheitsbeho ̈rden bzw. des Robert-Koch-Instituts zu beachten.  

Über die Hygienemaßnahmen sind, das Personal, die Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler und die Erziehungsbe- 
rechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten.  

 

 



Persönliche Hygiene  

• Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen (Trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, 
zeitwei- ser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen u.a.) mu ̈ssen 
betroffene Personen der Schule fernbleiben.  

• Das Distanzgebot zwischen den Lehrkra ̈ften und zwischen Lehrkra ̈ften und Eltern oder 
sonstigen Besuchern oder Praktikanten ist einzuhalten (mindestens 1,5 m Abstand).  

• Ha ̈nde aus dem Gesicht, insbesondere Vermeidung der Beru ̈hrung von Schleimha ̈uten im 
Mund- und Nasenbereich, keine Umarmungen, kein Ha ̈ndeschu ̈tteln.  

• Ha ̈ndehygiene: regelma ̈ßiges Waschen der Ha ̈nde mit Seife und Wasser nach dem 
Nasenputzen, nach der Benutzung von o ̈ffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Abnehmen der 
Mund-Nasen- Maske, nach dem Toilettengang, vor dem Essen.  

• Husten- und Niesetikette: Abstand gegenu ̈ber anderen Personen halten, Husten und Niesen in 
die Armbeuge.  

Mund-Nasen Bedeckung (MNB), Medizinische Gesichtsmaske/Mund-Nasen-Schutz (MNS) und 
partikelfiltrierende Halbmasken (FFP Masken) bei pa ̈dagogischem Personal  

Soweit durch die jeweils aktuelle Umgangsverordnung des Landes Brandenburg nichts Anderes 
bestimmt wird, ist das Tragen einer MNB oder eines MNS im pa ̈dagogischen Alltag im Rahmen einer 
Gesamtab- wa ̈gung insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation 
betrachtet, regel- haft nicht notwendig,  

Gesichtsvisiere ko ̈nnen in bestimmten Situationen bei hoher Bedeutung der nonverbalen 
Kommunikation getragen werden. Sie bieten einen begrenzten Fremdschutz gegenu ̈ber gro ̈ßeren 
Tro ̈pfchen/Tropfen. Ge- sichtsvisiere bieten keinen ausreichenden Schutz gegenu ̈ber Aerosolen.  

Es wird empfohlen, dass das Personal im Kontakt zu anderen Erwachsenen (Kollegen, Eltern, Externe 
usw.), im Rahmen der Schu ̈lerbefo ̈rderung oder in Pausen auf dem Schulhof eine MNB dann tra ̈gt, 
wenn bei diesen Kontakten die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden ko ̈nnen.  

Das Tragen von FFP2- oder FFP3-Masken als perso ̈nliche Schutzausru ̈stung durch pa ̈dagogische 
Fach- kra ̈fte ist grundsa ̈tzlich nicht notwendig. Personal mit besonderen gesundheitlichen Risiken ist 
von der Betriebsa ̈rztin/vom Betriebsarzt bezu ̈glich des individuellen Risikos und den entsprechenden 
Einsatz- mo ̈glichkeiten zu beraten.  

Davon abweichend kann im Sonderfall (bspw. Schulen mit sonderpa ̈dagogischem Fo ̈rderbedarf geistige 
Entwicklung) das Ergebnis der Gefa ̈hrdungsbeurteilung den Einsatz perso ̈nlicher Schutzausru ̈stung 
(z.B. FFP2-Masken vorzugsweise mit Ausatemventil oder von MNS) erforderlich machen. In solchen 
Fa ̈llen soll die Schulleiterin/der Schulleiter eine betriebsa ̈rztliche Beratung in Anspruch nehmen. Es ist 
eine Un- terweisung zum Tragen von FFP 2 Masken oder MNS durchfu ̈hren und dokumentieren. Die 
Kostenu ̈ber- nahme obliegt dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn.  

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bei Schülerinnen und Schülern  

Sofern durch die aktuelle Umgangsverordnung einer Verpflichtung zum Tragen einer MNB in der Schule 
nachzukommen ist, ist davon auszugehen, dass die MNB als „Alltagsgegenstand“, der im öffentlichen 
Raum (Dienstleistungssektor oder O ̈PNV) ohnehin getragen werden muss, etabliert ist. Insofern wird 
von davon ausgegangen, dass jede Schu ̈lerin/ jeder Schu ̈ler u ̈ber eine MNB verfu ̈gen mu ̈sste. 
Erga ̈nzend ko ̈nnen die Schulen/Schultra ̈ger u ̈ber den Schulsozialfonds Notreserven an MNB und/oder 
MNS vorhal- ten, um Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler, welche keine funktionsfa ̈higen MNB mitfu ̈hren 



(vergessen, verloren, verschmutzt, defekt), die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen zu 
ermo ̈glichen. Die Beschaffung von solchen Vorra ̈ten entspricht dem Zuwendungszweck des 
Schulsozialfonds.  

Hinweise fu ̈r Anwender zur Handhabung von MNB ko ̈nnen den Empfehlungen des Bundesinstitutes fu ̈r 
Arzneimittel und Medizinprodukte entnommen werden https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinforma- 
tionen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html.  

3. Arbeitsschutz  

Gefa ̈hrdungsbeurteilung  

Die aufgefu ̈hrten Maßnahmen des Arbeitsschutzes stellen Mindestmaßnahmen dar. Je nach aktueller 
Situation (Risikoeinscha ̈tzung gema ̈ß 7-Tages-Inzidenzen des Landes/ des Landkreises, der 
Kommune) und Gegebenheiten in der jeweiligen Schule ko ̈nnen weitergehende Maßnahmen 
erforderlich sein. Dabei ist die Rangfolge der Schutzmaßnahmen im Arbeitsschutz (technisch vor 
organisatorisch vor persönlich) zu beachten.  

Bei der Durchfu ̈hrung bzw. Aktualisierung der Gefa ̈hrdungsbeurteilung* nach § 5 Arbeitsschutzgesetz 
ist bei Bedarf die fachkundige Unterstu ̈tzung durch die Betriebsa ̈rztin oder den Betriebsarzt und die 
Fachkraft fu ̈r Arbeitssicherheit einzuholen.  

Die Gefa ̈hrdungsbeurteilung hat sich an den SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregeln zu orientieren. Im 
Hinblick auf die Wahrung des Mindestabstandes und die Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen bei 
Unterschreiten des Mindestabstandes können die Umsetzungen jedoch nicht erfolgen, da die SARS-
CoV-2-Um- gangsverordnung vorrangig umzusetzen ist. Gema ̈ß § 1 Abs. 2 Nr. 4 dieser Verordnung gilt 
die Einhal- tung des Mindestabstandes von 1,5 Metern nicht zwischen Schu ̈lerinnen und Schu ̈lern 
sowie Schu ̈lerin- nen und Schu ̈lern und den Lehrkra ̈ften oder dem sonstigen Schulpersonal.  

Regelungsbedarf Schulleiterin / Schulleiter (hier: insbesondere in Zusammenarbeit mit dem 
Schultra ̈ger)  

Ra ̈ume (Gestaltung der Lern-, Lehr- und Arbeitspla ̈tze)  

• Es wird empfohlen, bewa ̈hrte Regelungen zur Einhaltung des Abstandsgebotes und zur 
Wegefu ̈h- rung in den Schulen soweit mo ̈glich beizubehalten.  

• Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Lehrkra ̈ften sowie zwischen den Lehrkra ̈ften und 
sonstigem Personal an den Schulen ist weiterhin einzuhalten. Dies gilt insbesondere beim 
Betreten und Verlassen sowie beim Aufenthalt mehrerer Personen z. B. im Lehrerzimmer, in 
den Vorberei- tungsra ̈umen, in Pausenbereichen oder in der Teeku ̈che.  

• Wegefu ̈hrungen an den Ein- und Ausga ̈ngen der Schule sind eindeutig zu kennzeichnen. Wenn 
die baulichen Voraussetzungen gegeben sind, sollen Einbahnwegeregelungen getroffen 
werden.  

• Der Wechsel von Klassenra ̈umen ist soweit mo ̈glich zu vermeiden.  
• Die Anordnung der Sitzpla ̈tze der Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler soll so vorgenommen werden, 

dass enge Kontakte von Angesicht zu Angesicht wa ̈hrend des Unterrichts auf ein Minimum 
reduziert werden.  

• Der Lehrertisch oder das Lehrerpult in den Unterrichtsra ̈umen sollen nach Mo ̈glichkeit so 
angeord- net werden, dass der Mindestabstand von 1,5 m zur ersten Sitzreihe eingehalten 
werden kann. Im Ergebnis einer Gefa ̈hrdungsbeurteilung ist zu entscheiden, inwieweit 
andernfalls durch Abtrennun- gen aus sichtdurchla ̈ssigem, transparentem Material ein Schutz 



vor groben Tro ̈pfchen durch lautes Sprechen erreicht werden kann. Die Kostenu ̈bernahme 
obliegt dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn.  

• Fachunterricht soll in den dafu ̈r vorgesehenen Fachra ̈umen und Werksta ̈tten stattfinden.  

• Fu ̈r das Sekretariat und den Hausmeisterraum als Anlaufstation fu ̈r zahlreiche schulische 
Belange sind je nach Situation vor Ort besondere Vorkehrungen zu treffen, z. B. bei 
vorhandener Theke und auch zur Abtrennung bei mehreren Arbeitspla ̈tzen Aufstellung einer 
transparenten Schutz- wand, rutschfeste Bodenmarkierungen zur Kennzeichnung von 
Wartebereichen und Verkehrswegen, Aufstellen von Hinweisschildern „Bitte nur einzeln 
eintreten“.  

Lüftung  

• Besonders wichtig ist das regelma ̈ßige und richtige Lu ̈ften, da dadurch die Innenraumluft 
ausge- tauscht und Aerosolansammlungen entgegengewirkt wird.  

• Mehrmals ta ̈glich, mindestens nach jeder Unterrichtstunde, wenn unterrichtsorganisatorisch 
mo ̈g- lich alle 20 Minuten, ist eine Stoßlu ̈ftung bzw. Querlu ̈ftung der Ra ̈ume durch vollsta ̈ndig 
geo ̈ffnete Fenster vorzunehmen. Diese soll zwischen 3 bis 10 Minuten dauern. Eine 
Fensterlu ̈ftung ist vor jeder Raumnutzung und beim Verlassen umzusetzen.  

• Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler ko ̈nnen als „Lu ̈ftungsdienst“ zum Beispiel an das Lu ̈ften erinnern.  
• Nach dem Raum- und Nutzungskonzept der Schulen kann auch gepru ̈ft werden, ob 

sogenannte Luftgu ̈teampeln oder CO 2 App (Rechner und Timer) der DGUV von den 
Lehrkra ̈ften unterstu ̈tzend genutzt werden sollten.  

• Ko ̈nnen aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geo ̈ffnet 
werden, ist dieser Raum fu ̈r den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive 
raumluft- technische Anlage (RLT-Anlage, Lu ̈ftungsanlage) vorhanden.  

Raumlufttechnische Anlagen  

• Der Umluftbetrieb von RLT-Anlagen, die nicht u ̈ber eine geeignete Filtration (z. B. 
Schwebstofffilter HEPA - High Efficiency Particulate Air Filter) verfu ̈gen, ist, soweit dies aus 
technischen und tech- nologischen Gru ̈nden mo ̈glich ist, zu vermeiden, damit Aerosole, die 
mo ̈glicherweise Viren enthal- ten, nicht wieder dem Raum zugefu ̈hrt werden. Im Betrieb mit 
Außenluftanteil ist dieser zu erho ̈hen, um die Konzentration von Aerosolen, die mo ̈glicherweise 
Viren enthalten, im Raum mo ̈glichst zu reduzieren.  

• Lu ̈ftungsanlagen, die die Raumluft nur umwa ̈lzen (z. B. zur Ku ̈hlung) sollen abgeschaltet 
werden.  

• RLT-Anlagen bzw. Be- und Entlu ̈ftungssysteme in Sanita ̈rra ̈umen, die mit Frischluftzufuhr im 
Sinne eines kontinuierlichen Luftaustausches arbeiten sollen dauerhaft betrieben werden.  

• Der Einsatz von Gera ̈ten im Umluftbetrieb, wie Ventilatoren (z. B. Standventilatoren), Anlagen 
zur perso ̈nlichen Ku ̈hlung (z. B. mobile und Split-Klimaanlagen) oder Erwa ̈rmung (z. B. 
Heizlu ̈fter) in den Ra ̈umen ist nur bei Einzelbelegung zula ̈ssig, da der Luftstrom zu einer 
Verteilung von Aeroso- len im Raum beitra ̈gt. Ventilatoren und mobile Klimaanlagen arbeiten in 
der Regel im Umluftbetrieb und fu ̈hren im Allgemeinen keine Außenluft zur Absenkung von 
Aerosolkonzentrationen zu.  

• Bei raumlufttechnischen Anlagen ist zu pru ̈fen, ob die in der VDI-Richtlinie 6022 verlangten 
Hygienekontrollen ordnungsgema ̈ß durchgefu ̈hrt und dokumentiert worden sind. 5  

Pausen, Speisenversorgung  



• Pausen sind bevorzugt im Außenbereich durchzuführen. Sofern das nicht möglich ist, sind Pau- 
senräume regelmäßig und intensiv zu lüften.  

• Vor Eintritt und Nutzung der Speisera ̈ume sind die Maßnahmen zur Handhygiene umzusetzen.  
• Fensterlu ̈ftung (Stoßlu ̈ftung) ist im Speiseraum regelma ̈ßig –mindestens halbstu ̈ndig- 

notwendig.  
• Besteck und Geschirr du ̈rfen nicht von den Nutzern selbstta ̈tig aus offen zuga ̈nglichen Besteck- 

ka ̈sten und Anrichten entnommen werden. Die Übergabe erfolgt durch das Kantinenpersonal.  
• Bei der Speisenausteilung und Besteckausgabe ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

und Handschuhen erforderlich.  
• Bevorzugt hat die Speisenversorgung im Tablett-System und nicht u ̈ber Gastronormbeha ̈ltnisse 

zu erfolgen.  

Sanita ̈rbereiche  

• Es sind ausreichend Mo ̈glichkeiten zum Ha ̈ndewaschen zur Verfu ̈gung zu stellen. Dazu za ̈hlen 
auch vorhandene Waschbecken in den Unterrichtsra ̈umen.  

• Fu ̈r alle Waschgelegenheiten mu ̈ssen ausreichend Flu ̈ssigseifenspender und 
Einmalhandtu ̈cher (Papier oder Textil) bereitgestellt und regelma ̈ßig aufgefu ̈llt werden.  

• Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind arbeitsta ̈glich zu reinigen. Bei Ver- 
schmutzungen mit Fa ̈kalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination zu 
des- infizieren.  

Reinigung  

• Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgeba ̈ude – Anforderungen an die Reinigung) 
ist zu beachten. Sie definiert Grundsa ̈tze fu ̈r eine vertragsgema ̈ße, umweltbewusste und 
hygienische Schulreinigung unter Beru ̈cksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik 
und Methoden der Geba ̈udereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das 
Infektionsschutzgesetz.  

• In der Schule steht die Reinigung von Oberfla ̈chen im Vordergrund. Dies gilt auch fu ̈r 
Oberfla ̈chen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier 
Sekrete und Ver- schmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.  

• Handla ̈ufe von Treppen, Tu ̈rklinken, Fenstergriffe, Schalter sind regelma ̈ßig zu reinigen.  
• Gemeinsam genutzte Arbeitsmittel sind fu ̈r den Nachnutzer zu reinigen.  
• Bei der Benutzung von Computerra ̈umen sowie bei der Nutzung von Klassensa ̈tzen von 

Tablets sollen die Gera ̈te (insbesondere Tastatur und Maus) grundsa ̈tzlich nach jeder 
Benutzung gereinigt werden.  

• Soweit die Reinigung gemeinsam genutzter Arbeitsmittel nicht mo ̈glich ist, mu ̈ssen vor und 
nach der Benutzung die Ha ̈nde gru ̈ndlich mit Seife gewaschen werden. Die Benutzer sind 
darauf hinzu- weisen, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur perso ̈nlichen 
Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.  

Außengelände  

• Es wird empfohlen, dass sich Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler besonders in Pausen mo ̈glichst viel im 
Außengela ̈nde aufhalten.  

• Fla ̈chen die im Außengela ̈nde der Schule fu ̈r den Unterricht im Freien genutzt werden, mu ̈ssen 
insbesondere gegen direkte Sonneneinwirkung geschu ̈tzt werden.  

 



Gegensta ̈nde/Arbeitsmittel  

• Soweit mo ̈glich sind notwendige Arbeitsmittel (Schulbu ̈cher u.a. Lernmittel) den Schu ̈lerinnen 
und Schu ̈lern sowie den Lehrkra ̈ften perso ̈nlich zuzuweisen.  

• Die Benutzung von technischen Arbeitsmitteln (bspw. Whiteboards, interaktive Tafeln) soll nur 
nach Aufforderung durch die Lehrkraft erfolgen. Nach der Benutzung sind die Arbeitsmittel zu 
reinigen.  

Regelungsbedarf Schulleiterin / Schulleiter (hier: insbesondere in Zusammenarbeit mit den Lehr- 
kra ̈ften sowie Schülerinnen und Schülern)  

Betreuungsgrundsa ̈tze  

Voraussetzung fu ̈r einen wirksamen Infektions- und Gesundheitsschutz ist es, dass ausschließlich ge- 
sunde Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler ohne Anzeichen der Krankheit COVID-19 betreut werden. Das gilt 
auch fu ̈r Bescha ̈ftigten wa ̈hrend der Betreuung der Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler oder fu ̈r andere im 
Schulbetrieb bescha ̈ftigte Personen.  

Die Schulleitung ist verpflichtet, dafu ̈r zu sorgen, dass die Eltern jeweils zu Beginn eines neuen 
Schuljah- res einmalig eine mit Unterschrift dokumentierte Belehrung erhalten, Schu ̈lerinnen und 
Schu ̈ler mit fu ̈r Covid-19 typischen Krankheitssymptomen oder bei Auftreten von COVID-19 
verda ̈chtigen Erkrankungs- fa ̈llen in direktem familia ̈ren Umfeld nicht in die Schule zu bringen bzw. zu 
schicken.  

Dies gilt analog auch fu ̈r alle Bescha ̈ftigten in der schulischen Einrichtung. Eine mindestens einmal ja ̈hr- 
liche dokumentierte Belehrung der Bescha ̈ftigten zu Maßnahmen bei Auftreten von Covid-19 typischen 
Symptomen bzw. Covid-19 Krankheitsfa ̈llen in der ha ̈uslichen Lebensgemeinschaft ist von der Schullei- 
terin / dem Schulleiter nachzuweisen.  

Auftreten von Krankheitszeichen  

Die Krankheitsverla ̈ufe bei einer SARS-CoV-2-Infektion sind meist unspezifisch, vielfa ̈ltig und variieren 
stark, es gibt also keinen „typischen“ Krankheitsverlauf.  

Krankheitssymptome ko ̈nnen bei Kindern geringer ausgepra ̈gt sein als bei Erwachsenen, deshalb sollen 
beim Auftreten von Krankheitszeichen bei Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler umgehend die betreffenden Eltern 
benachrichtigt und Maßnahmen zur Abkla ̈rung der Symptome besprochen werden.  

Zeigen sich Krankheitszeichen bei Bescha ̈ftigten wa ̈hrend des Schulbetriebs, ist die Arbeitsta ̈tigkeit 
sofort zu beenden. Die oder der Bescha ̈ftigte soll sich unverzu ̈glich an den Hausarzt, den a ̈rztlichen 
Bereit- schaftsdienst oder das zusta ̈ndige Gesundheitsamt wenden.  

Unterricht/Unterrichtsformen  

• Der Unterricht ist – soweit möglich – in festen Lerngruppen (Klassen, Kurse) durchzuführen, um 
enge Kontakte auf einen überschaubaren Personenkreis zu begrenzen. Die Zuordnung der 
Lehr- kräfte soll so wenige Wechsel wie möglich enthalten. Die methodisch-didaktischen 
Konzepte mu ̈s- sen an die konkreten Gegebenheiten angepasst werden.  

• Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote dürfen erteilt werden. Auf 
Chor- gesang ist im Unterricht der Schulen zugunsten anderer musikalischer Unterrichtsformate 



zu ver- zichten. Das Singen im Unterricht in kleinen Gruppen mit gro ̈ßerem Abstand der 
Schu ̈ler voneinan- der ist bei ausreichend guter Belu ̈ftung oder im Freien mo ̈glich.  

• Im Rahmen spezieller Projekte (z.B. „Klasse Musik“) sind Sing- und Bla ̈serklassen unter 
Einhaltung erweiterter Absta ̈nde und einem entsprechen Raumlu ̈ftungskonzeptes mo ̈glich. Die 
Schulleite- rin/der Schulleiter kann in Abstimmung mit der Fachkonferenz fu ̈r Musik, Kunst und 
Theater/Dar- stellendes Spiel weitere Maßnahmen beschließen.  

• Der Sportunterricht kann unter Beachtung des Infektionsschutzes stattfinden. Das 
Hygienekonzept des betreffenden Schultra ̈gers bzw. Sportsta ̈ttenbetreibers ist zu beachten. Die 
Schulleiterin/der Schulleiter kann in Abstimmung mit der Fachkonferenz Sport weitere 
Maßnahmen beschließen.  

Konferenzen und Gremienarbeit  

Konferenzen sollen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des 
Mindest- abstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen.  

Gremien-, Klassen- und Kurselternversammlungen sollen nur abgehalten werden, wenn sie 
unabdingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen.  

Risikogruppen  

Siehe auch arbeitsmedizinischen Empfehlungen fu ̈r schutzbedu ̈rftige Bescha ̈ftigte:  

https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/arbeitsmedizinische-empfehlung-umgang-mit- 
schutzbeduerftigen.html  

Bescha ̈ftigte ohne unten genannte Vorerkrankungen oder Therapien verrichten ihren Dienst 
grundsa ̈tzlich in den Schulen. Das Gleiche gilt fu ̈r schwerbehinderte und diesen gleichgestellten 
Personen. Das Alter oder eine Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerho ̈henden 
Erkrankung bietet keinen Grund dafu ̈r, dass diese Personen nicht in Schulen eingesetzt werden 
ko ̈nnen.  

Angesichts der aktuellen COVID-19 Infektionslage besteht keine Einschra ̈nkung hinsichtlich des gesam- 
ten schulischen Personaleinsatzes vor Ort in der Schule einschließlich Teilnahme am 
Pra ̈senzunterricht. Die mo ̈glichen Infektionsrisiken entsprechen den allgemeinen Lebensrisiken.  

Prinzipiell besteht in jeder Schule die Mo ̈glichkeit, sich durch die Einhaltung der o.g. Infektionsschutz- 
und Hygienemaßnahmen sowie das Einhalten des Mindestabstands zu den Schu ̈lerinnen und Schu ̈lern 
sowie anderen Personen zu schu ̈tzen.  

Es ist im Einzelfall zu pru ̈fen, ob bei bestimmten Vorerkrankungen und nachweisbaren 
Endorganscha ̈den als zusa ̈tzlicher Risikofaktor fu ̈r einen komplizierten COVID-19 Verlauf ein Einsatz im 
Pra ̈senzunterricht- insbesondere bei steigenden Inzidenzen- mo ̈glich ist.  

Dabei sind die folgenden Erkrankungen in den Blick zu nehmen, die bei der Beurteilung des 
individuellen Risikos von Bescha ̈ftigten beru ̈cksichtigt werden sollen. Die Aufza ̈hlung der Erkrankungen 
ist nicht voll- za ̈hlig und nicht abschließend.  

• Chronische Herzerkrankung mit Endorganschaden (dauerhaft therapiebedu ̈rftig), z.B. 
ischa ̈mische Herzerkrankung, Herzinsuffizienz,  



• arterielle Hypertonie mit bestehenden Endorganscha ̈den (insbesondere chronische 
Herzinsuffizi- enz, chronische Niereninsuffizienz) oder schwer einstellbarem Hypertonus,  

• funktionelle oder strukturelle chronische Lungenkrankheit, welche eine dauerhafte ta ̈gliche 
Medikation beno ̈tigt (COPD, Mucoviscidose, pulmonale Hypertonie), 

• chronische Lebererkrankungen mit Organumbau, 
• Diabetes mellitus (Typ I oder II) mit Endorganscha ̈den, 
• ausgepra ̈gte Adipositas (BMI> =40), 
• Krebserkrankungen (Onkologische Pharmakotherapie innerhalb der letzten 6 Monate; 
• Strahlentherapie innerhalb der letzten 6 Monate), 
• ein geschwa ̈chtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung oder in Folge bestimmter 

Operationen (Splenektomie: Milzentfernung), die mit einer Immunschwa ̈che einhergeht oder 
durch die regelma ̈ßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr deutlich 
beeinflussen und her- absetzen ko ̈nnen, wie z.B. Cortison),  

• sonstige schwere Erkrankungen mit funktionellen oder ko ̈rperlichen Einschra ̈nkungen, die einen 
schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 annehmen lassen.  

Die Zugeho ̈rigkeit zu einer der oben genannten Risikogruppen ist durch ein a ̈rztliches Attest nachzuwei- 
sen. Na ̈heres zum Nachweis wird in Bezug auf die Lehrkra ̈fte und das sonstige pa ̈dagogische Personal 
durch das fu ̈r Schule zusta ̈ndige Ministerium bestimmt. Die a ̈rztliche Feststellung zur Einscha ̈tzung der 
Zugeho ̈rigkeit zu einer Risikogruppe trifft weder eine Aussage u ̈ber die Art der Erkrankung oder ein indi- 
viduelles Infektionsrisiko noch u ̈ber die tatsa ̈chliche Schwere einer mo ̈glichen Erkrankung an COVID 

Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes in Hinblick auf generelle bzw. 
individuelle Bescha ̈ftigungsverbote sowie etwaige landesspezifische Regelungen.  

Grundsa ̈tzlich nicht beru ̈cksichtigungsfa ̈hig sind die individuellen Risiken von Haushaltsangeho ̈rigen, 
weil dies allein der privaten Spha ̈re zuzurechnen ist  

Schülerinnen und Schüler  

Auch Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht. Eine generelle Zu- 
ordnung zu einer Risikogruppe fu ̈r einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf ist aus medizinischer 
Sicht nicht mo ̈glich.  

Die Deutsche Gesellschaft fu ̈r Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder und Ju- 
gendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein 
ho ̈heres Risiko fu ̈r eine schwerere COVID-19-Erkrankung zu fu ̈rchten haben, als es dem allgemeinen 
Lebensrisiko entspricht.  

Im Einzelfall muss durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen 
und Ärzten a ̈ußerst kritisch gepru ̈ft und abgewogen werden, inwieweit das mo ̈gliche erhebliche 
gesundheitli- che Risiko eine la ̈ngere Abwesenheit der Schu ̈lerin oder des Schu ̈lers vom 
Pra ̈senzunterricht im Regel- betrieb medizinisch erforderlich macht.  

Wird eine Befreiung vom Pra ̈senzunterricht im Regelbetrieb fu ̈r medizinisch erforderlich gehalten, ist 
die- ses durch ein a ̈rztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen. Die betroffenen 
Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler erhalten ein Angebot im Distanzlernen/Distanzunterricht.  

Schulfremde Personen  



Der Aufenthalt und Besuch von Externen in der Schule (z. B. Erziehungsberechtigte, Ehrenamtliche) ist 
auf ein Minimum zu beschra ̈nken. Davon ausgenommen sind Vertreterinnen und Vertreter von 
Beho ̈rden, die die Schule im Rahmen ihrer Ta ̈tigkeit aufsuchen mu ̈ssen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, 
Jugendamt, Überwachungsbeho ̈rden). In jedem Fall ist es dringend empfohlen, Kontaktdaten und 
Aufenthaltszeiten der Besucher zu dokumentieren. Die Mitwirkung von Externen bei schulischen 
Veranstaltungen bleibt davon unberu ̈hrt.  

Fu ̈r Elternkontakte sollen telefonische Sprechstunden und oder eine Kommunikation u ̈ber den dienstli- 
chen E-Mail-Verkehr erfolgen. Nur im Einzelfall sollten perso ̈nliche Kontakte unter Einhaltung des Ab- 
standgebotes stattfinden.  

Das Betreten des Schulgela ̈ndes/-geba ̈udes durch Externe (z. B. Fachdienste, Lieferanten) ist vom Tra ̈- 
ger auf seine Notwendigkeit zu u ̈berpru ̈fen.  

Die Besucher sind u ̈ber die Regelungen an der jeweiligen Schule zu unterweisen. Mund-Nase-
Bedeckun- gen mu ̈ssen verwendet werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

Weitere Schutzmaßnahmen können individuell und nach Bedarf vereinbart und eingesetzt werden. Dies 
gilt insbesondere in Schulen mit pädagogischen Förderbedarfen.  

Erste Hilfe  

Erste Hilfe muss im Notfall geleistet werden. Ersthelfende mu ̈ssen immer darauf achten, sich selbst zu 
schu ̈tzen, z. B. bei der Absicherung einer Unfallstelle oder durch das Benutzen von Atemschutzmaske, 
Einmalhandschuhen bei der Versorgung von Wunden. Diese Regel gilt unabha ̈ngig von der aktuellen 
Corona-Pandemie.  

Wenn im Zuge einer Erste Hilfe Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich ist, steht in 
erster Linie die Herzdruckmassage und - falls vorhanden – die Anwendung eines automatisierten exter- 
nen Defibrillators (AED) im Vordergrund.  

Brandschutz  

Im Falle von Evakuierungsmaßnahmen oder anderen Notsituationen (z.B. Amok) haben die 
Maßnahmen der Personenrettung Vorrang vor den Infektionsschutzmaßnahmen.  

Die Funktion von Brandschutzeinrichtungen, z. B. Brandschutztu ̈ren, darf in keinem Fall außer Kraft ge- 
setzt werden.  

Unterweisung/Unterrichtung  

Schulleiterinnen und Schulleiter stellen sicher, dass das Personal, die Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler sowie 
die Erziehungsberechtigten u ̈ber die Hygienemaßnahmen und zum hygienischen Verhalten am Arbeits- 
platz Schule auf jeweils geeignete Weise unterwiesen bzw. unterrichtet werden. Die 
Unterweisung/Unter- richtung ist zu dokumentieren.  

Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat in der Funktion des Arbeitgebers/Dienstherrn (DAÜVV, Punkt. 
5) nach Arbeitsschutzgesetz und Biostoffverordnung grundsa ̈tzlich die Verpflichtung, die Gefahren fu ̈r 
die Sicherheit und Gesundheit der Bescha ̈ftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen (sog. 
Gefa ̈hrdungsbeurtei- lung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten.  



Fu ̈r Schulleiterinnen und Schulleiter besteht die Mo ̈glichkeit, sich fachkundig von der Betriebsa ̈rztin oder 
dem Betriebsarzt telefonisch beraten zu lassen.  

Alle Bescha ̈ftigten der Schulen, die Schultra ̈ger, alle Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler sowie alle weiteren 
regel- ma ̈ßig an den Schulen arbeitenden Personen sind daru ̈ber hinaus gehalten, sorgfa ̈ltig die 
Hygienehin- weise der Gesundheitsbeho ̈rden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.  

Meldepflicht nach Biostoffverordnung  

Gema ̈ß § 17 Absatz 1 Nummer 2 Biostoffverordnung hat der Tra ̈ger die zusta ̈ndige 
Arbeitsschutzbeho ̈rde unverzu ̈glich u ̈ber COVID-19-Krankheitsfa ̈lle von Bescha ̈ftigten zu unterrichten.  

Arbeitsmedizinische Vorsorge  

Arbeitsmedizinische Vorsorge ist allen Bescha ̈ftigten anzubieten. Bescha ̈ftigte ko ̈nnen sich individuell 
von der Betriebsa ̈rztin/dem Betriebsarzt beraten lassen, auch zu besonderen Gefa ̈hrdungen aufgrund 
einer Vorerkrankung oder einer individuellen Disposition. Die Betriebsa ̈rztin / der Betriebsarzt kennt den 
Ar- beitsplatz und schla ̈gt dem Tra ̈ger bzw. Arbeitgeber/Dienstherrn geeignete Schutzmaßnahmen vor, 
wenn die normalen Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ausreichen.  

Der Arbeitgeber/Dienstherr erfa ̈hrt davon nur, wenn der/die Betreffende ausdru ̈cklich einwilligt. Ängste 
und psychische Belastungen mu ̈ssen ebenfalls thematisiert werden ko ̈nnen. Die Beratung im Rahmen 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge kann auch telefonisch erfolgen.  

Aufklärung/Information  

Eltern, Erziehungsberechtigte, Personensorgeberechtigte mu ̈ssen daru ̈ber aufgekla ̈rt werden, dass in 
den Schulen durch enge, nur eingeschra ̈nkt kontrollierbare Gesichts- und Ko ̈rperkontakte insbesondere 
zwischen Lehrkra ̈ften und sonstigem pa ̈dagogischen Personal sowie den Schu ̈lerinnen und Schu ̈lern 
Ri- siken der Ansteckung durch asymptomatische COVID-19 Tra ̈ger bestehen.  

Asymptomatische Virusausscheider (Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler u/o Lehrkra ̈fte/pa ̈dagogisches Personal 
u/o Besucher) ko ̈nnen durch enge Kontakte andere Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler oder 
Lehrkra ̈fte/pa ̈dagogi- sches Personal mit COVID-19 anstecken.  

Bei positiven COVID-19 Nachweisen werden u ̈ber das Gesundheitsamt fu ̈r die betroffenen Familien 
oder Bescha ̈ftigten ha ̈usliche Quaranta ̈nemaßnahmen, ggf. begleitet von Einrichtungsschließungen, 
von min- destens 14 Tagen angeordnet.  

Anlagen:  

• Erga ̈nzende aktualisierte Hinweise zu den Empfehlungen: Infektions- und Arbeitsschutz in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Corona-
Virus SARS-CoV-2/COVID-19 (Erga ̈nzung zum Hygieneplangema ̈ß § 36 i. V. m. § 33 
Infektionsschutz- gesetz)  

• Ablaufschema zum mo ̈glichen -/Schulbesuch bei Kindern und Jugendlichen mit „Allgemein 
Symptomen“ einer akuten Atemwegsinfektion vom 01.08.2020  

• Arbeitsschutzregel (https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Re- 
geln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4 )  



Der Hygieneplan wird herausgegeben vom Ministerium fu ̈r Soziales, Gesundheit, Integration 
und Ver- braucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV). 
Fu ̈r die freundliche Unterstu ̈tzung des Ministeriums fu ̈r Bildung, Jugend und Sport, der 
Arbeitsstelle „Ar- beitssicherheit und Gesundheit“ beim Staatlichen Schulamt Cottbus, dem 
Kompetenzzentrum für Sicher- heit und Gesundheit und der Unfallkasse Brandenburg danken 
wir.  

 
 
 

3. Konkretisierung – Gesamtschule Am Schilfhof  

Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule – Schüler/-innen übernehmen Verantwortung 
für die eigene Gesundheit (§4 Abs. 5 Nr. 13 BbgSchulG) 
 

 
 



Abstandsregeln, Maskenpflicht 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
c) Wegeführung 

• Die Ein- und Ausgänge des Schulgebäudes sind gekennzeichnet und 
dementsprechend zu nutzen. 

• Die Einbahnstraßenregelung gilt für die Treppenhäuser und ist durch Schilder 
ausgewiesen. 

• Auf den Fluren bitte rechts halten. 

 
 


